
Sie erreichen uns unter:  
www.sekundarschule-olpe.de 
Instagram: sk_oe_dro 
Facebook: Sekundarschule Olpe-Drolshagen 

 

 

Hauptstandort Olpe 
Quellenweg 6-10 

57462 Olpe 
02761 944741 

sekoe@sekolpe.de 

Teilstandort Drolshagen 
Herrnscheider Weg 33 

57489 Drolshagen 
02761 9762931 

sekdro@sekolpe.de 

   
 
 
 
 
 
 
 

Vollmacht für die Anmeldung  
 

Vollmachtgeber:  ___________________________ (Name) 

Straße und Nummer: ___________________________ 

PLZ-Stadt:   ___________________________ 

Bevollmächtigter:  ___________________________ (Name) 

Straße und Nummer: ___________________________ 

PLZ-Stadt:   ___________________________  

Kind:    ___________________________ (Name und Geburtsdatum)  

 

Für die Anmeldung an oben genannter Schule erteile ich eine Vollmacht. Ich kann nicht 

selbst vor Ort sein. Die Anmeldung des oben genannten Kindes ist somit auch ohne meine 

Anwesenheit möglich. Die Anmeldung für die Klassenstufe _____ ist somit möglich. Die 

Vollmacht ist gültig bis auf Widerruf. Dieser ist durch mich jederzeit möglich. Die 

bevollmächtigte Person ist weiterhin nicht dazu berechtigt, weitere Entscheidungen in 

Bezug auf mein Kind zu treffen. Diese bedürfen meiner direkten Zustimmung.  

 
 
_____________________________________            ___________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift Vollmachtgeber         Ort, Datum und Unterschrift Bevollmächtigter 
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Hinweis:  
 
Bei einer Schulanmeldung von getrenntlebenden Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam 
zusteht, mit unterschiedlichen Adressen, müssen beide Elternteile oder Erziehungsberechtigten 
ihre Zustimmung geben. Mit dieser Vollmacht reicht die Anwesenheit eines Elternteils/ 
Erziehungsberechtigten bei der Anmeldung. 
Wenn an der persönlichen Sorgerechtsregelung Änderungen eintreten, muss die Schule umgehend 
informiert werden. 
 
Hat ein Elternteil das alleinige Sorgerecht, muss die entsprechende Entscheidung des Familiengerichtes 
vorliegen. Geschiedene oder getrenntlebende Elternteile, die nicht sorgeberechtigt sind, sind keine 
Ansprechpartner der Schule. Dies gilt auch für Stiefeltern, die mit dem Sorgeberechtigten 
zusammenleben, sofern uns keine Vollmacht vorliegt. Wenn an der persönlichen Sorgerechtsregelung 
Änderungen eintreten, muss die Schule umgehend informiert werden. 


